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Vorab per E-Mail: 

gremiensekretariat@g-ba.de 

 

 
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 27. März 2020 
hier: 1. Änderung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in 

Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V): Ausnahmeregelung zur Aufnahmebereitschaft für beatmungspflichtige 
Patienten 

2. Änderung der Regelungen zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von 
Zentren und Schwerpunkten gemäß § 136c Absatz 5 SGB V (Zentrums-Regelungen): 
Fristverlängerung wegen der COVID-19-Pandemie 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die von Ihnen gemäß § 94 SGB V in Verbindung mit § 136c Absatz 6 SGB V vorgelegten o. g. 

Beschlüsse vom 27. März 2020 werden nicht beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Das Bundesministerium für Gesundheit geht davon aus, dass der Gemeinsame Bundesausschuss 

vor dem Ablauf der jeweiligen Ausnahmeregelungen eine Verlängerung der getroffenen Rege-

lungen prüft - wie dies in den Tragenden Gründen zum o.g. Beschluss zu 1. (Seite 3) auch bereits 

ausgeführt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 

  Dr. Josephine Tautz 
  Ministerialrätin 
  Leiterin des Referates 213    
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